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314 180 Verkehr: Recht 
 715.4 Elektrizitätsversorgung: Strassenbeleuchtung 

Aufhebung des Verbots für Werbung an Beleuchtungskandelabern 

 
Für das zeitlich befristete Aufstellen von Wahl- und Abstimmungswerbung im Bereich von 
öffentlichen Strassen bestehen Weisungen des Departements Bau, Verkehr und Umwelt. Am 
1. September 2011 tritt eine Neufassung dieser Richtlinien in Kraft. 
 
Ungeachtet der kantonalen Vorgaben braucht es die Zustimmung des Eigentümers von 
Grundstücken und Anlagen für die Plakatierung. So hat der Gemeinderat Oberentfelden mit 
Beschluss vom 30. Juni 2008 das Anbringen von Plakaten an Kandelabern, Kabelverteilkabinen 
oder andern Einrichtungen der Elektrizitätsversorgung generell untersagt. Trotzdem wurden und 
werden immer wieder Kleinplakate an die Kandelaber montiert. Deren Beseitigung ist aufwändig 
und nicht immer gelingt es, die verantwortlichen Personen zu eruieren. 
 
Das Verbot wurde seinerzeit erlassen, weil die verwendeten Klebebänder und Metallbriden oft zu 
Beschädigungen am Farbanstrich der Kandelaber führten. Heute werden für die Montage der 
Kleinplakate praktisch ausschliesslich Kabelbinder aus Kunststoff verwendet. Wenn diese 
sorgfältig angebracht und entfernt werden, ist die Gefahr von Beschädigungen klein. Die 
Plakatierung wird zunehmend von den Kantonal- oder Bezirksparteien organisiert. Es ist für die 
Verantwortlichen schwierig, sich eine Übersicht über die in den Gemeinden unterschiedlichen 
Regelungen zu informieren. 
 
 

Beschluss: 
 
 

1. Den politischen Parteien und Organisationen wird gestattet, vor Wahlen an den Kandelabern 
der Elektrizitätsversorgung Kleinplakate anzubringen. Bedingung ist, dass die Montage mit 
Kabelbindern aus Kunststoff erfolgt und die Plakate sofort nach dem Urnengang sorgfältig 
entfernt werden. 

 

2. Plakate für Zirkusgastspiele oder andere kommerzielle Veranstaltungen bedürfen einer 
Bewilligung. Die Kompetenz für die Erteilung derartiger Bewilligungen wird an die Bauver-
waltung delegiert. 

 
 

Protokollauszug mit Richtlinien über Strassenreklamen 
– an die vier Ortsparteien 
– an die Bauverwaltung 

 
ohne Richtlinien 
– an die Technischen Betriebe 

– an die Stadtpolizei Aarau, Bahnhofstrasse 67, 5001 Aarau 


